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Allgemeine Geschäftsbedingungen

1. Allgemeines

Für alle Verkäufe gelten grundsätzlich nur unsere Bedingungen. Mit der Erteilung des Auftrages erkennt der Käufer diese nach-

stehenden Bedingungen an. Abweichende Einkaufsbedingungen des Käufers werden auch nicht durch Auftragsannahme Vertragsinhalt.

2. Angebote

Unsere Angebote sind bezüglich Preis, Menge, Lieferfrist und Liefermöglichkeit freibleibend.

3. Preise

Unsere Preis gelten ab Werk einschließlich Verpackung. Die Umsatzsteuer wird in jeweils gültiger Höhe zusätzlich berechnet.

4. Lieferungen

Alle Lieferungen erfolgen ab Werk, auf Rechnung und Gefahr des Empfängers. Teillieferungen sind zulässig.

5. Lieferzeit

Die von uns genannten Lieferzeiten sind nach bestem Ermessen festgesetzt, jedoch nur als annähernd zu betrachten und in keiner Weise 

für uns verbindlich. Etwaige Überziehungen berechtigen den Käufer nicht zum Rücktritt vom Vertrag oder zum Anspruch auf 

Schadenersatzleistungen.

6. Lieferschwierigkeiten

Bei Betriebsstörungen jeder Art und in allen Fällen höherer Gewalt sind wir von der Einhaltung etwaiger Lieferfristen und von der Verpflichtung 

zur vollständigen Lieferung entbunden. Der Besteller ist nicht berechtigt vom Vertrag zurückzutreten und hat auch keinen Anspruch auf 

Schadenersatz.

7. Technische Ausführung

Die vorgeschriebenen Maße werden soweit eingehalten, wie es der durch die Fabrikation gebotene Spielraum zuläßt. Technische

Verbesserungen behalten wir uns vor.

8. Schutzrechte

Für etwaige Verletzungen uns nicht bekannter Schutzrechte Dritter übernehmen wir keine Verantwortung. Hierfür haftet der Besteller.

9. Zahlungsbedingungen

Unsere Rechnungen sind nach Rechnungserhalt netto zahlbar. Andere Bedingungen sind verhandelbar. Bei Zahlunseinstellung oder

Überschuldung des Käufers sowie bei Nichteinhalten vereinbarter Zahlungsziele werden alle Forderungen, die uns gegen den Käufer zustehen,

einschließlich der Wechselforderungen sofort fällig.

10. Eigentumsvorbehalt

Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises und aller Forderungen aus der gesamten Geschäftsverbindung

unser Eigentum. Werden unsere Waren von dem Käufer mit anderen Gegenständen verarbeitet, vermischt oder zu einer einheitlichen

Sache verbunden, werden wir anteilig Miteigentümer der neuen Sache. Veräußert der Käufer die von uns gelieferte Ware bestimmungsgemäß

weiter, tritt er hiermit schon jetzt die ihm aus der Veräußerung entstehende Forderung gegen seine Abnehmer mit allen Nebenrechten

bis zur völligen Tilgung aller unserer Forderungen an uns ab. Auf unser Verlangen ist der Käufer verpflichtet, die Abtretung den Drittkäufern

bekanntzugeben und uns die zur Geltendmachung unserer Rechte erforderlichen Auskünfte zu geben und Unterlagen auszuhändigen.

Von einer Pfändung der unter Eigentumsvorbehalt stehenden Ware oder jeder anderen Beeinträchtigung unserer Rechte durch Dritte, hat uns

der Käufer unverzüglich zu benachrichtigen.

11. Mängelhaftung

Es bestehen die gesetzlichen Mängelhaftungsrechte.

12. Gewährleistung

Bei Lieferungen, die nachweislich infolge von uns zu vertretender Mängel oder Fehlens ausdrücklich zugesicherter Eigenschaften ganz oder

teilweise unbrauchbare Gegenstände aufweisen, werden wir nach unserer Wahl unter Abwägung wirtschaftlich technischer

Gesichtspunkte, kostenlos nachbessern, neu liefern oder den Verkaufspreis verringern.

13. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Der Erfüllungsort für beide Teile ist Gersfeld.

Der Gerichtsstand für beide Teile ist Fulda.


